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Verfassungsgerichtshof hebt Rosa 
Winkel des Namensrechts nicht auf
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Ü Seit 1. Jänner 2010 können 
gleichgeschlechtliche Paare ihre Part-
nerschaft auch in Österreich eintragen 
lassen. Die Bundesregierung hat dieses 
erfreuliche Ereignis für homosexuelle 
Paare mit einer besonderen Bosheit 
versehen. Wer eine eingetragene 
Partnerschaft eingeht, soll seinen 
Familiennamen verlieren und stattdes-
sen fortan einen „Nachnamen“ tragen. 
Die Namenskategorie „Nachname“ 
wurde neu und nur für eingetragene, 
also gleichgeschlechtliche, Paare 
geschaffen.  Solche „Nachnamen“ 
kennzeichnen daher ihre TrägerInnen 
als homosexuell.

„Nachnamen“ als eigene Namens- 
kategorie nur für eingetragene Part- 
nerInnen, gegenüber der Kategorie 
„Familienname“ für alle anderen 
Menschen stellt den „Rosa Winkel“  
des Namensrechts dar.

Die letzte in Österreich erfolgte Kenn-
zeichnung einer Bevölkerungsgruppe 
durch Namen erfolgte durch die Zwei-
te Verordnung zur Durchführung des 
Gesetzes über die Änderung von 
Familiennamen und Vornamen aus 
dem Jahr 1939. Angeordnet wurde 
damals bekanntlich die Kennzeich-
nung von Juden durch die Pflicht-
vornamen Israel bzw. Sara …

Die Beschwerdeführerin vor dem 
Verfassungsgerichtshof, Christina 
Bauer, ist eine eingetragene Part-
nerschaft mit ihrer Partnerin Daniela 
Bauer  eingegangen. Daniela Bauer hat 
als deutsche Staatsbürgerin zweifellos 
nach wie vor einen Familiennamen, 
weil sich ihr Name nach deutschem 
Recht bestimmt. Christina Bauer ist 
österreichische Staatsbürgerin und 
begehrt die Feststellung, dass, wie für 
ihre Partnerin auch, „Bauer“ nach wie 
vor ihr Familienname ist, und nicht zur 
staatlichen Homo-Kennzeichnung 
„Nachname“ wurde. Für die Verfas-
sungsrichterInnen war der namens-
rechtliche Rosa Winkel für einge-
tragene Paare kein Grund, eine 
Menschenrechtsverletzung zu erken-
nen. Sie lehnten die Behandlung der 
Beschwerde ab (VfGH 23.06.2010,  
B 582/10).

„Wir sind enttäuscht und hätten uns 
erwartet, dass das höchste Gericht 
Österreichs zu der weltweit einzig-
artigen Kennzeichnung homosexueller 
Paare klare Worte findet“, sagt der 
Präsident des RKL und Anwalt der 
Beschwerdeführerin Dr. Helmut 
Graupner, „Doch der Kampf ist nicht 
zu Ende. Der Ball liegt nun beim 
Verwaltungsgerichtshof“.  
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Eingetragene Partnerschaft

Verfassungsgerichtshof 
hebt Rosa Winkel des 
Namensrechts nicht auf

Der Verfassungsgerichtshof hat beschlossen, die Kenn- 
zeichnung homosexueller Paare durch eine eigene, beson-
dere Namenskategorie nicht zu beenden. Das Rechtskomi- 
tee LAMBDA (RKL), Österreichs Bürgerrechtsorganisation  
für homo- und bisexuelle sowie transidente Frauen und  
Männer, zeigt sich enttäuscht und hofft nun auf den  
Verwaltungsgerichtshof. Helga Ratzenböck und Martin 

Seydl leben seit vielen Jahren 
in einer verschiedengeschlecht-
lichen nicht-ehelichen Lebens- 
gemeinschaft und haben eine 
mittlerweile erwachsene 
gemeinsame Tochter. 

Ü Die traditionelle Zivilehe haben 
die beiden nie als für sie passendes Part-
nerschaftsinstitut gesehen und deshalb 
nicht geheiratet. Die EP entspricht ihren 
Vorstellungen eines modernen Rechtsins-
tituts für Paare besser. Sie hat gegenüber 
der Ehe bspw. kürzere Scheidungsfristen, 
geringere Unterhaltspflicht nach einer 
Scheidung und eine Pflicht zur umfassen-
den Vertrauensbeziehung anstatt der 
Pflicht zur Treue. Einen (weiteren) Kin-
derwunsch haben sie nicht mehr, wes-
halb die Benachteiligungen der EP gegen-
über der Ehe, die vor allem im Zusam-
menhang mit Kindern bestehen, für sie 
nicht von Bedeutung sind. Darüber hin-
aus erachten sie die Beschränkung eines 
im 21. Jahrhundert neu eingeführten 
Instituts bloß auf Grund des Geschlechts 
der Partner an sich ganz grundsätzlich 
als diskriminierend. So wie umgekehrt 
der Ausschluss gleichgeschlechtlicher 
Paare von der Zivilehe. Helga Ratzen-
böck und Martin Seydl haben daher 
beim Magistrat der Stadt Linz die Zulas-
sung zur Schliessung der EP beantragt. 
Ihr Antrag wurde abgewiesen. Der 
Landeshauptmann von Oberösterreich 
hat die Berufung im August abgewiesen. 
Im Oktober gingen die dagegen erhobe-
nen Beschwerden an den Verfassungs- 
und an den Verwaltungsgerichtshof. 
„Der Verfassungsgerichtshof könnte 
noch im ersten Halbjahr 2011 eine Ent-
scheidung fällen“, sagt der Präsident des 
RKL und Rechtsanwalt der Beschwerde-
führer Dr. Helmut Graupner.  
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Der Verfassungsgerichtshof hat  
das Zwangsouting transsexueller 
Menschen durch Heiratsurkunden 
bestätigt. Das Rechtskomitee 
LAMBDA (RKL), Österreichs Bürger-
rechtsorganisation für homo- und 
bisexuelle sowie transidente Frauen 
und Männer, zeigt sich enttäuscht 
und hofft nun auf den Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte. 

Ü Seit einer Entscheidung des Verfas-
sungsgerichtshofs im Jahr 2006 müssen sich 
verheiratete Transsexuelle nicht mehr 
scheiden lassen, um in ihrem neuen 
Geschlecht anerkannt zu werden. Sie dürfen 
verheiratet bleiben und erhalten alle ihre 
Dokumente und Urkunden auf ihren neuen 
Namen und mit ihrem neuen Geschlecht.

Auch in der Heiratsurkunde werden diese 
Änderungen vorgenommen. Weil aber die  
Innenministerin die Personenstandsverord-
nung nie an die neue Rechtslage angepasst 
hat, werden die (nach der Geschlechtsan-
passung eines Partners) nun gleichge-
schlechtlichen Ehepartner in der Heirats-
urkunde weiterhin als „Mann“ und „Frau“ 
bezeichnet. Das ist nicht nur eine falsche 
Beurkundung sondern führt auch zu einem 
ungewollten Outing des transsexuellen 
Ehepartners überall dort, wo er/sie die 
Heiratsurkunde vorlegt. Denn, wenn in 
einer österreichischen Heiratsurkunde (wie 
zumeist an den Vornamen ersichtlich) zwei 
Männer oder zwei Frauen als miteinander 
verheiratet ausgewiesen werden, so kann es 
sich (weil die gleichgeschlechtliche Ehe-
schließung hierzulande immer noch nicht 
möglich ist) nur um eine transsexuelle Ehe 

handeln, in der einer der Partner früher ein 
anderes Geschlecht hatte. 

Keine Begründung

Wird nun eine der beiden Frauen in der 
Heiratsurkunde als „Mann“ bezeichnet 
(oder einer der beiden Männer als „Frau“), 
so ist damit offenbart, wer der beiden 
Ehegatten der transsexuelle Teil ist, wer 
früher ein anderes Geschlecht hatte.
Transsexuelle Ehepartner müssen ihre 
Transsexualität daher immer dann offen-
baren, wenn sie die Heiratsurkunde vor-
legen (müssen). Ein Umstand, den der 
Europäische Menschenrechtsgerichtshof 
bereits vor Jahren als menschenrechts-
widrig erkannte (B. v France 1992).

Die österreichischen Verfassungsrichter-
Innen sahen keine Menschenrechtsverletz-
ung. Sie lehnten die Behandlung der 
Beschwerde wegen zu geringer Erfolgsaus-
sichten ab (VfGH 20.09.2010, B 1500/09). 
Damit ersparten sie sich auch die Begründ-
ung, warum, in ihren Augen, das Zwangs-
outing menschenrechtskonform ist. „Wir 
hätten uns wenigstens eine Begründung 
erwartet“, sagt der Präsident des RKL und 
Anwalt der Beschwerdeführerin Dr. Helmut 
Graupner, und kündigt Beschwerde an den 
Europäischen Gerichtshof für Menschen-
rechte an.  
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Das RKL Kuratorium
Ü Univ.-Prof. Dr. Josef Christian Aigner, Institut 
für Psychosoziale Intervention u. Kommunikations-
forschung (PsyKo), Univ. Innsbruck; Ü Abg. z. NR 
a.D. Mag. Thomas Barmüller, Lib. Forum;  Ü Univ.-
Prof. Dr. Nikolaus Benke, Legal Gender Studies, 
Univ. Wien; Ü LAbg. a.D. Univ. Prof. Dr. Christian 
Brünner, Prof. für Staats- u. Verwaltungsrecht, 
Univ. Graz Ü Dr. Erik Buxbaum, Generaldir. f.d. 
öff. Sicherheit; Ü BM a.D. NR Abg. Dr. Caspar 
Einem, SPÖ; Ü Univ.-Prof. Dr. Max Friedrich, 
Vorstand der Univ.-Klinik für Neuropsychiatrie des 
Kindes- u. Jugendalters, AKH Wien; Ü Univ.-Prof. 
Dr. Bernd Christian Funk, Inst. für Staats- und Ver-
waltungsrecht, Univ. Wien; stv. Vors. Menschen-
rechtsbeirat BMI Ü Mag. Karin Gastinger, BM für 
Justiz a.D.; Ü Dr. Marion Gebhart, Kinder- u. 
Jugendanwältin d. Stadt Wien a.D.; Ü Dr. Alfred 
Gusenbauer, Alt-Bundeskanzler; Ü BM a.D. Dr. 
Hilde Hawlicek, SPÖ; Ü Dr. Barbara Helige, Vor-
malige Präs. Richtervereinigung; Ü NRAbg. Dr. 
Elisabeth Hlavac, SPÖ; Ü Dr. Lilian Hofmeister, 
Expertin für Menschenrechte u. Genderfragen;  
Ü Dr. Judith Hutterer, Präs. d. Öst. Aids-Komitees;  
Ü Hon.-Prof. Dr. Udo Jesionek, vorm. Präs. 
Jugendgerichtshof, Präs. Weißer Ring;  Ü Gery 
Keszler, Life-Ball Organisator; Ü Abg. z. NR a.D. 
Dr. Volker Kier, Liberales Forum; Ü Univ.-Prof. Dr. 
Christian Köck; Ü Dir. Dr. Franz Kronsteiner, Vorm. 
Vorstandsvorsitzender D.A.S. Österr.; Ü Univ.-
Prof. DDr. Heinz Mayer, Dekan Rechtswiss. 
Fakultät Univ. Wien; Ü Prof. Dr. Roland Miklau, 
Sektionschef BMJ iR  Ü Dr. Michael Neider, 
Sektionschef BMJ iR  Ü Univ.-Prof. Dr. Manfred 
Nowak, Ludwig-Boltzmann-Inst. für Menschenrech-
te, UN-Sonderberichterstatter; Ü Mag. Heinz  
Patzelt, Generalsekr., Amnesty Int. Österreich;   
Ü Univ.-Prof. Mag. Dr. Rotraud A. Perner, 
Sexualwissenschafterin; Ü LAbg. Dr. Madeleine 
Petrovic, Die Grünen; Ü Univ.- Doz. Dr. Arno 
Pilgram, Institut für Rechts- u. Kriminalsoziologie, 
Univ. Wien; Ü DSA Monika Pinterits, Kinder- u. 
Jugendanwältin d. Stadt Wien; Ü BM a. D. Mag.a 

Barbara Prammer, Präsident des Nationalrates;  Ü 
Dr. Elisabeth Rech, Vizepräs. Rechtsanwaltskam-
mer Wien; Ü NRAbg. a. D. Dr. Peter Schieder, 
Ehrenpräs. d. Parlamentar. Versammlung des Euro-
parates Ü Dr. Anton Schmid, Kinder- u. Jugend-
anwalt d. Stadt Wien; Ü LAbg. Marco Schreuder, 
Die Grünen; Ü Rainer Ernst Schütz, Präs. des Clubs 
unabh. Liberaler (CULTUS), Wien; Ü NRAbg. a.D. 
Mag.a Terezija Stoisits, Volksanwältin; Ü Dr. Peter 
Tischler, SenPräs OLG Ibk i.R.; Ü Univ.-Prof. Dr. 
Hans Tretter, Ludwig-Boltzmann-Instit. f. Menschen-
rechte Ü Univ.-Lekt. Mag. Johannes Wahala, Österr. 
Ges. für Sexualforschung; Ü Univ.-Prof. Dr. Ewald 
Wiederin, Inst. f. Verf.- u. Verwaltungsrecht, Univ. 
Salzburg Ü Dr. Mia Wittmann-Tiwald, Co-Vorsitzende 
FG Grundrecht der Richtervereinigung
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Der Oberste Gerichtshof  
ist der Ansicht, dass sich  
ein Beschuldigter in einem  
Strafverfahren nicht (immer) 
beschweren darf, wenn die 
Polizei Zeugen rechtswidrig 
unter Druck setzt, um belas-
tende Aussagen gegen ihn 
zu erlangen. 

Ü Das Rechtskomitee LAMB-
DA (RKL), Österreichs Bürger-
rechtsorganisation für homo- und 
bisexuelle sowie transidente 
Frauen und Männer, sieht einen 
klaren Fall für den Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte. 
Der Entscheidung des Obersten 
Gerichtshofs (OGH) liegt ein 
Strafverfahren auf Grund des  
§ 207b des Strafgesetzbuches 
(StGB) zu Grunde, der (2002 
eingeführten) Ersatzbestimmung 
für das anti-homosexuelle Sonder-
strafgesetz § 209 StGB.

Die beiden 15jährigen jungen 
Männer, um die es in diesem Ver-
fahren ging, haben dem Beschul-
digten berichtet, sie seien von 
den Kriminalbeamten im Sinne 
einer psychischen Folter einge-
schüchtert und erheblichem 
Druck unterzogen worden, um 
gegen den Beschuldigten auszu-
sagen. So sei nicht nur (auch) 
ihnen gegenüber der Beschuldig-
te demütigendst beschimpft 
worden („Arschloch“, „schwule 
Sau“, „Kinderficker“, „krank“ 
etc.) sondern seien sogar sie 
selbst strafbarer Handlungen 
beschuldigt und das Absehen von 
Strafverfolgung in Aussicht 
gestellt worden, wenn sie ihren 

Freund belasten. Als sich die 
beiden Jugendlichen weigerten 
und keine belastenden Aussagen 
machten, wurde gegen einen der 
beiden Jugendlichen tatsächlich 
ein Strafverfahren eingeleitet.

Faires Verfahren mit 
(erfolgloser) Folter?

Auf Grund dieser Schilderung 
der Jugendlichen hat der Be-
schuldigte bei der Staatsanwalt-
schaft Korneuburg einen Ein-
spruch wegen Rechtsverletzung 
erhoben und Verletzung eines 
fairen Strafverfahrens geltend 
gemacht. Er scheiterte in allen 
Instanzen.

Zuletzt hat der Oberste Gerichts-
hof entschieden: erst, wenn 
Zeugen belastende Aussagen 
machen und diese gegen den 
Beschuldigten verwertet werden, 
habe er ein Beschwerderecht. 
Solange Zeugen Folter oder 
anderem rechtswidrigem 
psychischen Druck standhalten 
und den Beschuldigten nicht 
belasten bzw. belastende Aus-
sagen nicht verwertet werden, sei 
der Beschuldigte nicht betroffen, 
laufe das Strafverfahren fair 
(OGH 30.06.2010, 15 Os 127/09d).

„Ein Strafverfahren, in dem 
derartige Methoden angewendet 
werden, ist geradezu ein Lehrbei-
spiel eines schwer unfairen Straf-
verfahrens“, sagt der Präsident 
des RKL und Anwalt des 
Beschwerdeführers Dr. Helmut 
Graupner, „Diese Entscheidung 
des österreichischen Obersten 
Gerichtshofs ist ein klarer Fall 
für den Europäischen Menschen-
rechtsgerichtshof“. 

O B E R S T E R  G E R I C H T S H O F

Folter von Zeugen geht Angeklagte nichts an


